
Amtlidjf
des

AllMtll
Erscheinungstage:

Dienstag , Donnerstag , Samstag. ti'sbnöcurt®ngblntts
Donnerstag den 21. Uonemdrr.

Polizei -Verordnung.
Auf Grund der 88 6, 12 und 13 der V-r-

ordnung vom 20. September 1867 (G.-S . 1520)
und auf Grund de« 8 137 de« Gesetze« Uber die
allgemeine Landesvertvaltung vom 30. Juli 1883
wird unter Zustimmung de« BezirkSaiiSjchnffeS
folgende Polizei-Verordnung erlassen:

8 1. Selbstfahrer(Automobile), welche uicht
ruf "Schienen lausen, unterliegen den folgenden
Vorschriften, im Uebrigen den Bestimmungen der
88 3. 4, 6 di« 14, 20 bi« 22, 26 bi« 43 der Wegc-
golizeiverordnung vom7. November 1889.

8 2. Jeder Selbstfahrer muh so eingerichtet
sein, baßer sofort zum Halten gebracht werden kann

8 3. Auf der linke» Seite jede«Selbstfahrers
muß beim Gebrauch auf öffentlichen Wegen der
Wohnort und der Vor- nud Zuname oder die
Firma des EigenthümerS mit deutlichen, unverwisch¬
baren Buchstaben angebracht und sichtbar sein.

Ausgenommen sind Selbstfahrer, welche Eigen-
thum der Post- oder der Militärverwaltung sind,
»csgleichen Selbstfahrer, welche außerhalb des
Regierungsbezirks woi»enden Personen gehöre» und
vorübergehend im Regierungsbezirke benutzt werden.

84. Selbstfahrer dürfen an eurgegeukoiiimcnden
Zug- oder Reitthiercn oder Viehtrausporten nicht
schneller als mit der Geschwindigkeit eines kurz
irabenden Pferde« vorbeifabren. Die Gefchwindig-
!eit eines Selbstfahrers darf beim Uebcrholen von
Zug- oder Reitthicren oder Viehtransporten nicht
größer sein als zum Ueberholen erforderlich ist.

Die Bestinlinungcn der 88 35 und 36 der Wcgc-
oolizciverordiiuug werden hierdurch nicht berührt.

Werden Zug- oder Neitthicre oder Viehtrans-
oorte angehalteil, um Selbstfahrer vorüber zu
lassen, so dürfen letztere nur mit der Geschwindig¬
keit eines Schritt gehenden Pferdes vorbeifahren.

8 5. Selbstfahrer, welch- an Zug- oder
Reitthicren oder Vichtransportcil vorbergefahrcn
lind, dürfen aus der nach 8 4 zulässigen Ge¬
schwindigkeit nur allmählich zu größerer Geschwni-
ngkeit übergehen.

8 6. Die Geschwindigkeit von Selbstfahrer»
auf öffentlichen Wegen außerhalb der Ortschaft
darf 10 Meier in der Sekunde nur mit polizeilicher
tzrlaulmiß übersteigen.

8 7. Selbstfahrer haben, abgesehen vom Ucber-
solen- vergl. 88 40, Abs. 2. 41 der Wcgepolize,-
aerordnung— Signale zu geben, wenn sie von
ruderen Fuhrwerken. Reitern, ViehlranSporten oder
Fußgängern, an denen sie vorbeifahren wollen,
nicht bemerkt werden.

Jedes unnöthige oder zu laute Abgcbcn von
Signalen ist verboten.

8 8. Der Führer eines Selbstfahrers darf
sich von dem letzteren nicht entfernen, ohne da-
str ‘ gesorgt zu haben, daß der Selbstfahrer sich
nicht von selbst in Bewegung setzen kann.

Die Bestimmung des 8 20 « atz3 der Wege-
tolizeiverordnung wird hierdurch nicht berührt.

8 9. Beschränkungen in der Benutzung öffent¬
licher Wege, welche nicht für die sonstigen Fuhr¬
werke gelten, dürfen für Selbstfahrer nur mit Zu¬
stimmung des Negierungs-Präsidenten ungeordnet
Verden. w. m

8 10. Zuwiderhandlungen gegen d,e Be¬
stimmungen der 88 2 bis 8 werden mit Geldstrafe
bis zu 60 Mk.. im Unvermögensfalle mit ent¬
sprechender Haft bestraft.

8 11. Diese Verordnung tritt mit dem
l6. Februar 1900 in Kraft.

Mit diesem Zeitpunkt wird der 8 13 der
Polizei-Verordnung, betreffend das Radfahren, vom
11. Februar 1896 aufgehoben.
Der Kgl. Regierungs-Präsident. In Vertr.: Bake.

Polizei -Verordnung,
betreffend die Abänderung der Polizei-Verordnung
über den Verkehr mit Milch vom 28.November 1689.

Auf Grund der 885 und 6 der Allerhöchsten
Verordnung vom 20. September 1867 über die
Polizei-Verwaltiing in den neu erworbenen Lande?-
theilen, sowie der 88 143 und 144 des Gesetzes
über die allgemeine Laudes-Vcrwaltung vom
30.Juli 1883 wird mit Zustimmung des Grmeinde-
ratbs für den Polizeibezirk Wiesbaden uachstchende
Polizei-Verordnung erlassen:

Die 88 2. Absatz1. 7 und 9 Absatz1 der
Polizei-Verordnung über den Verkehr mit Milch
vom 28.November 1889 erhalten vom1. Juni 1890
ab die aus dem nachstehenden Neuabdrucke dieser
Verordnung ersichtliche abgcänderte Fassung:

81.
Milchvcrkäufer dürfen die Milch nur in solchen

Gefäßen aufbewahrcu, in welchen dieselbe keine
fremdartigeu Stoffe aninchlneii kann. Gefäße an«
Kupfer, Messing oder Zink, Tdongesäße mit ver¬
letzter Glasur, gußeiserne Gesäße mit bleihaltiger
Email sind zu dem gedachten Zwecke nicht gestatten

Anszug
aus der Wegepolizeiverordnungvom7..Nov. 1899:c.

8 35. Innerhalb der Ortschaften darf nicht
schneller als mit der Geschwindigkeit eine« kurz-
stabenden Pferdes gefahren oder geritten werden.

Beladene Lastwagen dürfen innerhalb der
Ortschaften nicht schneller als im Schritt fahren.

8 36. In oder aus Höfen oder Häusern, in
ingen Ortsstraßeu, bergabwärts auf steilen Orts-
straßen, beim Zusammensein vieler Menschen, bei
sonstiger Verengung der Durchfahrt, bei Begeg-
nungeli mit öffentlichen Aufzüge», Leichenzüge»,
geschlossen marschirendcn Truppcnabtheilungcuoder
Dampfwalzen, darf uicht schneller als mit der Ge¬
schwindigkeit eines Schritt gehenden Pferdes gefahren
oder geritten werden. Erforderlichen Falles muß
gehalten werden.

8 37. Eine von der Polizeibehörde laut An¬
schlag vorgcschricbene Geschwindigkeit darf uicht
ilberjchritten werden. ^ . .

Ebenso ist derartigen Weisungen von Polizei-
beamten auch beim Fehlen eines Anschlages Folge
zu leisten. _

Bekanntmachung.
An den Sonntagen in den letzten4 Wochen

vor „Weihnachten " ist in allen Zweigen
des Handelsgewerbes eine Verlängerung der
Lcschäftigungszeit zugclassen worden und zwar, an
den ersten beiden Sonntagen von3—7 Uhr und
an den letzten beiden Sonntagen von 3—8 Uhr
Nachmittags. „ . . , *

Die betreffenden Sonntage fallen m diesem
Hahr- auf den1., 8 ., IS. und 22. Dezember.

Wiesbaden, de» 5. November 1901.
er Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

8 2-
Als Transportgcfäße für die Milch dürfen

nur gut gearbeitete hölzerne, ferner Weißblech¬
oder GlaSgcfäßc, als Meßgefäße nur Weitzvlech-
maße verwendet werden. Die Transport- und
Meßgefäße, mit Ausnahme der GlaSgcfäßc,
müssen so weite Oeffnungen haben, daß sie begucm
mit der Hand gereinigt werde» können.

Die an den Traiisporlgesäßen etwa vor¬
handenen Zapfkrahnen dürfen nur aus Holz, Kupfer
oder Messina bestehen. Bei Zapfkrahnen aus
Kupfer oder Messing muß durch eine gut deckende
Zinnschicht die Bildung von Grünspan vollständig
unmöglich gemacht sein.

8 3.
Zu dem Transporte der Milch nach und in

der Stadt, soweit derselbe nicht mittels der Eisen¬
bahn erfolgt, dürft» nur mit einem stets sauber
ru haltenden Lack- oder Oelfarbenanstrich versehene
Fuhrwerke benutzt werden. Die Milchgesäße müssen
auf dem Fuhrwerke in einem von allen« eilen ge¬
schloffenen, mit Zink ausgcschlagencn Raum untcr-
gedracht sein, in welchem sie vor den: Einfluß der
Witterung und vor Verunreinigungen aus der
Umgebung vollkommen geschützt sind.

In dem für die Milchgesäße bestimmten Raume
darf außer den znr Benutzung bei dem Verkaufe
der Milch bestimmten Maßen nichts Anderes
untergcbracht sein.

8 4.
Sogenanntes Gespül, Küchenabfälle und andere

faulige öder leicht faulende Gegenstände dürfen auf
dem Milchwagen nur vollkomnien abgesondert, und
auch überhaupt nur dann mitgesührt werden, wenn
sie sich in Gefäßen mit dicht schließenden Deckeln
befinden. , _

Diese Gefäße sind »ach jedesmaliger Füllung
wieder dicht zu schließen und von etwa außen
ihnen anhaftendem Schmutz oder Theilen des
Inhalts sofort zu reinigen.

8 3.
Die Milchgefäßräume des Wagens müssen

i ebenso wie die zum Einstellen der Milchflaschen
dienenden Fachkasten und Flaschenkörbe täglich
einer gründlichen Reinigung unterzogen werden.

8 6.
Milchgesäße dürfen auf Straßen oder in Hans-

flurc», Höfen und Thorfahrtcn nicht ohne Aufsicht
ausgestellt werden.

8 7.
Aus Haushaltungen , in welchen sich an

Cholera, Pocken, Typhus, Fleckfieber, Scharlach
oder Diphlhcritis Erkrankte befinden, darf Milch
so lauge nicht in den Handel gebracht werden,
bis eine Bescheinigung des zuständigen
Krcisphhsitns darüber veigebracht ist, daß
die Krankheit erloschen oder die erkrankte
Person aus der Haushaltung entfernt ist,
und daß eine vollständige DeSinfection der
Wohnräume, sowie der in der Milchwtrth-
schast znr Benutzung kommenden Gegen¬
stände stattgcsunden hat. m . .

Die Polizei-Direction kann den Verkauf
von Milch aus solchen Grundstücken ver¬
biete», auf welchen gesundheitsschädliche
Zustände herrschen, welche nach dem Gut¬
achter» des zuständigen Krcisphhfikus an¬
steckende Krankheiten hervorznrnfcn ge¬
eignet sind. , _

Das Einbringen von Milch nach Wiesbaden
aus Ortschaften, in welchen eine der im Absatz1
erwähnten Krankheiten epidemisch auftritt, ist so
lange verboten, bis der zuständige Kreis-
phhsikns bescheinigt hat, daß die Epidemie
erloschen ist. 8 3.

Verkaufsläden und andere Räume, welche zur
Aufbewahrung der Mil» bestimmt sind, müssen
stets sorgfältig rein gehalten und gelüftet werden.
Sie dürfen in keinem Fall als Schlaf- oder
Krankenzimmer benutzt werden. „ , „

Die Milchgefäße dürfen nicht offen ausgestellt
werden, und es darf zum Reinigen derselben nur
ganz reines und abgckochtes Wasser zur Ver¬
wendung kommen. 8 9.

Die Verkänscr von Milch sind ver¬
pflichtet, die von ihnen seil gehaltenen
Milchsorten entweder als „volle Milch"
oder als „Magermilch", oder als „saure
(dicke) Milch", oder als „ Bnttcrnnlch",

ioder als „Rahm" ausdrücklich zu bezeichnen-
und die für jede Sorte bestimmten Milch¬
gefäße durch eine entsprechende deutliche
und nicht abnehmbare Aufschrift zu kenn¬
zeichnen. „

Die zum Verkaufe gebrachte„volle Milch
muß einen Fettgehalt von mindestens3pCt. haben.
Mil» von einem geringeren Fettgehalte darf cbenw
wie die abgerahmte Milch nur unter der Bezeich-
nilng „Magermilch" feilgehalten oder verkauft

!werden. . .
Werden geschloffene Milchwagcn in Gebrauch

genommen, so ist die betr. Auflchrift auf diesen
an den betr. Krahnen alizubriiigen.

8 io.
Bittere, schleimige, blaue oder rothe Milch.

!sowie die Milch von Kühe», die an Maul- und
Klauenseuche, Perlsucht, Pocken, Gelbsucht, Rausch-
braiid, an Krankheiten des Euters, fauliger Gebar-
inuttereiilzündung, Pyämie, Seplicämic, Bcr-
qiftimgcli, Milzbrand oder Tollwutl, leiden, darf
weder feilgeballcn noch verkauft werden.

Ebenso ist das Feilhaltc» oder Verkaufen von
Milch, welch- kurz vor oder innerhalb 10 Tagen
nach dem Kalben gewonnen wird, verboten.

ß " .
Zusätze von Stoffen, welche die Haltbarkeit

der Milch befördern sollen, wie Natron, Borsäure,
Salicylsäure sind verboten.

8 12.
Sofern nicht nach anderen Gesetzen und Ver-

ordiiuligen, insbesondere nach dem Rahrungsmittel-
gcsetze vom 14. Mai 1879, eine höhere Strafe ver¬
wirkt ist, werden Ucbertretungeii dieser Ver¬
ordnungen mit Geldstrafe von3 bis 30 Mk. oder
mit verdältnißmäßigerHaft geahndet.

Wiesbaden» den8. Mai 1830.
Der Polizei-Präsident, v. Rheinbaben.

Wird veröffentlicht:
Wiesbaden» den 15. März 1901.

Der Polizei-Präsident, v. Ratibor.
Auszug

aus der Polizei-Verordnung, betreffend das Melde-
wefcil vom 17. Februar 1900.

8 6. Durchreisende Fremde.
Durchreisende Fremde(Badegäste, Reifende rc.),

welche in Privathauscru für Entgelt oder unent¬
geltlich Wohnung nehmen, sind binnen 24 Stunden
durch den Wohnungsgebcr bei dem Bureau des
Polizeireviers an- bezw. abzumeldcn.

Gast- und Herbergswirtbe haben täglich bis
11 Uhr Vormittags alle während des vorhcr-
gcgangc»cn Tages oder während der Nacht an-
gekommencn bezw. abgercisten Fremden bei dem
Bürean des Polizei-Reviers an- vezw. abzumeldcii.

Die Meldung der Fremden geschieht schriftlich
durch zwei Meldezettel, welche enthalten müssen:
Bor- und Zuname, Stand oder Gewerbe, GeburtS-
und Wohnort und Nationalität des Fremden.

Die Gast- und Herbergswirthe sind verpflichtet,
ein Fremdenbuch nach dem Muster4 zu halten,
dasselbe einem jeden Fremden alsbald nach feiner An¬
kunft zur Eintragung vorzulcge»und auf die richtige
und vollständige Ausfüllung der Rubriken zu achten.

Vorstehendes wird hiermit wiederholt zur
öffentlichen Kemitniß gebracht.
Der Polizei-Präsident. K. Prinz v. Ratibor.

Bekanntmachung.
Gemäß8 26 dcS Reglements zur Ausführung

des Wahlgesetzes für den Reichstag vom 28. Ma, 1870
wird die Erniittelnng des Ergebnisses der am
30. d. M. stattfiildenden Ersatz-Wahl eines Reichs¬
tags-Abgeordneten für den aus den vormaligen
Aemtern Wehen, Langenschwalbach, Rüdesheim,
Eltville, Wiesbndcn und der Stadt Wiesbaden
bestehenden II. Wahlkreis des Regierungsbezirks
Wiesbaden am Mittwoch, den 4. Dezbr»d. J >,
Vormittags 11 Uhr, in meinem Amtszimmer.
Friedrichstrabe 32 hierfelbst. statlsindcu.Es wird dies mit dem Bemerken zur offtnt-
lich-n Kenntniß gebracht, daß der Zutritt zu dem
Lokale jedem Wähler offen steht.

Wiesvave«, den 15. November 1901.
Der Wadl-Commissar.

K. Prinz v. Ratibor, Polizei-Präsident.
Vorstehende Bekanntmachung wird hiermit

veröffentlicht.
Wiesbaden, den 18. November 1901.

Der Magistrat. In Vertr.: Heß.

Bekanntmachung.
Gemäß 8 13 der Städtcorünuug vom

4/ Allgust 1897 wird zur öffentlichen Kenntniß
gebrach,, daß bei der Stadtvcrordneten-Versamm-
lung beantragt worden ist, der nachstehenden Er¬
gänzung des Gebührcntarifs für die stadtßchc
Schlachthaus- und Vichbofsanlagezu Wiesbaden
di- Zustimmung zu ertheileu. . . .

Jedem Bürger steht cs frei, innerhalb der
nächsten zwei Woche», vom Tage nach der Ver¬
öffentlichung au gerechnet, bei uns Einwendungen
zu erheben.

Wiesbaden, den 18. November 1901.
Der Magistrat, von Jbell.

Zusatz zum Gebühren-Tarif.
Für ein Pferd wird erhoben an: Mk. Pt.

Auftrieb- und Beschaugebühr. . . . 1 —
Schlachtgebühr. . 3 —
Wiegegebühr, a) lebend . . . . . . -0

b) ausqeschlachtet für cm
Viertel . . - 10

Verlags<Fernsprecher: Nr. 2266.

1901*

Bekanntmachung.
Die Herren Stadtverordneten werden

auf Freitag , den 22 . November 1.
Nachmittags 4 Uhr , in den Bürger¬
saal des Rathhauses zur Sitzung ergebenst
eingeladen.

Tagesordnung:
1. Programm für die Erbauung eines

städtischen Badhanses auf dem Adlerterraiu.
2. Renovirung und eventl. Verlegung deS

Stadtbrunnens an der Marktstraße.
3. Entwurf zu einem neuen Ortsstatur

für das Gewerbegericht.
4.  Vorlage der Betriebsrechnungen städt.

Sondervcrwaltungen für das Rechnungs¬
jahr 1900.

5. Erklärung des Stadtverordneten Dar»
mann»betreffend die Niederlegung seinesAmtes.

6. Gesuch eines Mitgliedes der Steuer-
voreinschätzungs-Commission um Entbindung
vom Amte.

7. Neuwahl der Commissionen zur Ab¬
schätzung von Kriegsleistungen für die nächste»
drei Jahre.

8. Neuwahl eines Schtedsmannes für den
3. Bezirk. t

9. Vorschläge zur Ergänzung des Feld-
gerichis für ein verstorbenes Mitglied.

10. Grunderwerb zur Vervollständigung
des Bauplatzes für die zweite Realschule am
Ziethenring. . , .

11. Aenderung des Fluchtlmrenplansfür
die Arbeiterhüuser im District Schwarzenberg.

12. Herrichlung der Sanitär-Anstalt rm
Schlachthof zu einer Pferdeschlachthalle, sowie
Ergänzung des Schlachtgebühren-Tarifs.

13. Ein Gesuch der Vorschullehrer um
Vergütung von Ueberstunden für das laufende

14. Neuregelung der Gehaltsverhältnisse
der Acciseaufscher und -Einnehmer.

15. Kleidergelderhöhung des städtischen
Boten- und Vollziehungspersonals.

16. Anhörung der Stadtverordneten-
Versammlung zu der festen Anstellung deS
Badmeisters Schiffmann.

(Zu No. 1 berichtet die bestellte Commrsston,
zu No. 2 der Bauausschuß, zu No. 8 der
Wahlausschuß. _

Wiesbaden , den 18. November 1901.
Der Vorsitzende der

Stadtverordneteu -Bersammlung.
Bekanntmachung.

Zur Warnung des Publikums vor Ueber-
tretungen werden nachstehend die den Schutz des
Waldes vor Bränden bezweckenden Strafbestim¬
mungen hiermit znr öffentlichen Kenntmß gebracht;

a)
§ 360 No. 6 des ReichSstrafgesetzbucheS: >

Mit Geldstrafe bis zu 60 Mark oder mit Haft
bis zu 14 Tagen wird bestraft, wer an gefährlichen
Stellen in Wäldern oder Haiden oder in gefähr¬
licher Nähe von Gebäudeir oder feucrfangenoen
Sachen Feuer anzündet.

b)
8 44 des Feld- und Forftpolizci-Gefetzer vom
8 1 . April 1880:

Mit Geldstrafe bis zu 50 Mark oder Haft bis
zu 14 Tagen wird bestraft, wer

1. mit unvcrwahrtcm Feuer oder Licht den
Wald betritt oder sich demselben in gefahr¬
bringender Weift nähert;

2 im Walde brennende oder glimmend«Gegen¬
stände fallen läßt, sortwirft oder unvorsichtig

3. abgesehen' von den Fällen des § 368 No. 6
des Strafgesetzbuches tm Walde oder m
gefährlicher Nähe desselben,m Freren ohne
Erlaubniß des Ortsvorstehers., müdeste«
Bezirk der Wald liegt, in Komgl. Forsten
ohne Erlaubniß des zuständigen Forst-
beamten Feuer anzündet, oder das gestatteter
Maßen angezündete Feuer gehörig zu be¬
aufsichtigen ober auszulöschen unterlaßt:

4 abgesehen von den Fallen des 8 360 No. 10
des Strafgesetzbuches bei Waldbrande», von
der Polizeibehörde, dem Ortsvorsteher oder
deren Stellvertreter oder dem Forstbesttzer
oder Forstbeamten zur Hülfe aufgcsordert.
keine Folge leistet, obgleich er öer Auf¬
forderung ohne erhebliche eigeue Nachthelle
genügen konnte.

Der Oberbürgermeister. In Vertr.: StittUt»

Bekanntmachung.
Die Benutzung der Traucrhalle auf dem alter

Friedhof, sowie deren Heizung wird bei aller
Trauerfeierlichkeiten, welche in der Halle stattfmden,
imentgeltlich gewährt.

Wiesbaden , den7. Oktober 1901.
Der Magistrat. In Vertr.: « Spner
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Nachstehende Polizei-Verordnuirg wird wieder¬
holt zur Kcnicknlß gebracht:

. Polizei -Verordnung.
8 1. Die Benutzung der Feldwege mit Last¬

fuhrwerken zu anderen als landwirthschastlichcn
Zwecken ist verboten. Der Magistrat kann jedoch
die Benutzung gegen Entrichtung eines von ihn,
festzusetzenden Beitrag« zur Unterhaltung der
Feldwege, sowie zur Erfüllung weiterer Beding¬
ungen gestatten, insbesondere gegen die Bedingung
der Befestigung de» Feldweg« und bei schmalen
(einspurigen) Wegen, der Erbreiterung auf6Meter.

Vor der Benutzung ist schriftliche Erlaubnis;
des Magistrats einzuholen. Dieselbe gilt nur bis
zum Schluß de» Kalenderjahre« und ist dann zu
erneuern.

Für AuSnahmcsälle kann der Beitrag er¬
mäßigt oder erlaffen und von der Erfüllung
weitererBedingungcn abgesehen werden, unbeschadet
der Haftbarkeck für den Schadenersatz beim Ucber-
fahreu fremden Eigcnthum».

8 17. Zuwiderhandlungen gegen die Vor¬
schriften dieser Verordnung werden mit Geldstrafe
dir zu dreißig Mark, im NichtbeitreibungSsall mit
entsprechender Haft bestraft. *

Der Oberbürgermeister.

Verkehr
in der Kochbruunen-Anlagc.
8 57 der Straßcnpolizci- Verordnung vom

18. September 1960 bestimmt Folgendes:
1. Kinder unter 10 Jahre» ist ohne Begleitung

erwachsener Personen, Kinderwärterinnenjedoch,
die sich in Ausübung ihres Berufe» befinden, über¬
haupt der Aufenthalt in der Kochbrunnen-Anlage
und der Trinkhalle daselbst untersagt.

2. Personen in unsauberer Kleidung, ferner
solchen Personen, welclw Körbe oder Traglasten
irgend welcher Art mit sich führen, ist der Aufenthalt
ln der Kochbrunnen-Aiilage und Trinkhalle, sowie
der Durchgang durch die Anlage nicht gestaltet.

3. In der Zeit vom1. April bis1. November
ist das Rauchen in der Kochbrnnnen-Anlage bis
9 Uhr Vormittags verboten.

4. Das Mitbringen von Hunden in die
Kochbrunnen-Anlagc und Trinkhalle ist verboten.

5. Während der Briinnenninsik darf die
VerbindungSstraßc zwischen TaunnSstraße und
Kranzplatz mit Fuhrwerk jeder Art nur im Schritt
befahren werden. *

Bekanntmachung.
Aumeldüngen zur Reinignug der Sand-

nud Fcttfänge in den Privat-Grnndstücken sind
schriftlrch oder mündlich an die Abtheilung für
Eaualisationswesen unseres StadtbauamteS, Rath-
haus, Zimmer No. 57, zu richten.

Die Neinigung der auf Straßeugebiet befind¬
lichen Sandfängc von Regen- und Küchen-Fall-
röhren geschieht gemäßZ5 des Caual-Ortsstatuts
vom 11. April 1891 obligatorisch auf Kosten
der HauSeigcnthiimer.

Für das Rechnungsjahr 1901 bleibt der
seitherige» nachfoigend avgedruckte Kostentarif
bestehen. Hierzu wird bemerkt, daß bei monatlich
zweimaliger Reinigung der Sinkstoffbchäitcr
eines Hausgruudstücks die einfachen Tarifsätze,
bei monatlich viermaliger Reinigung die zwei¬
fachen und bei monatlich achtmaliger Reinigung
die Vierfachen Tarifsätze zur Berechnung kommen.

Diesen! Kostentarif sind die neu festgesetzten
Einheitspreise für die von der Stadtgcmeindc
übernommene Reinigung und Oelbchandlung
der in Privatgrundstücken bcstchendc» sogenannten
Oel-Piffoirs betgefügt.

Der Magistrat. In Vcrtr.: Frobenius.

A.  Kosten-Tarif der Sinkkasten-Reinigung.
Ans die Dauer einer Jahre» berechnet.

1. Gemauerte Sinkkasten ohne
Eimer . Mk. 2.70

2. Sinkkasten mit freistehendem
Eimer. , 1.40

3. Sinkkasten mit hängendem Eimer „ 1.50
4. Kellcrsinkkasten

a) gemauerte, ohne Eimer. . „ 3.20
b) von Tbon oder Eisen, mit

Eimer . „ 2.30
5. Regenrohrsandsänge

a) zu ebener Erde. „ —.90
b) unter Terrain . . 1.—

6. Gemauerte Fettsängc. . . . „ 2 .70
7. Gewöhnliche Fettsänge(Eisen u.

Thon . 1.80
8. Wafferoerschlüsse(Putzshphons) „ 1.40
9. Pissoirsinkkasten, sowie sonstige

stinkende Abgänge enthaltende
Wafferverschlüsse. „ 2.30
NB. Außergewöhnliche Fälle und Verhältnisse

unterliegen besonderer Bestimmung der Einheits¬
preise durch das Stadtbanamt, nach den gleichen
bei Aufstellung dieser Tarisr maßgebend ge¬
wesenen Grundsätzen.

(So ist z. B. der Mindcstbctrag, zu welchem
die Stadt eine Reinigung übernimmt, 3 Mk., d. h.
für Hofraithen mit nur einzelnen Objecten, deren
Reinigung nach tarifmäßiger Berechnung zusammen
weniger als 3 Mk. ausmachcn, ist der Mindest-
bctrag von8 Mk. zu entrichten.)

Nach Pos. 4 werden alle in Souterrain-
Räumlichkeiten, sowie unter Hof-Oberfläche, bezw.
auf Treppen— Podesten befindlichen Sinkkasten
oder Fettsänge berechnet.

Unter den vorstehenden Beträgen ist nur die
regelmäßige Reinigung der betr, Sand- und Fett¬
fänge von Schmutz, Sand und Fett verstanden.

« . Kosten-Tarif für die regelmäßige
Reinigung und Oelbcffandlung von in

Privatgrundstücken bestehenden sogen.
Oel-Pissoirs.

1. Bei wöchentlich ein¬
maliger Reinigung pro
Stand und Jahr . . . 3 Mk. 50 Pf.

2. Desgleichen bei wöchentlich
zweimaliger Reinigung 7 „ — „

3. Desgleichen bei Wöchentlich
zweimaliger Reinigung in
den Sommermonaten
April bis Septemver
einschl. und einmaliger
Reinigung in den übrige
Monate«» des Jahres. . 5 „ 25 „ *

Bekanntmachung.
Es wird hierdurch zur öffentlichen Kcnntniß

acbracht, daß auf Grund des 86 de« Straßenbau-
tatuts vom 19. Januar 1882 durch übercin-
timmenden Beschluß dcS Magistrats und der
Stadtvcrordneten-Versammlung für da«Rechnungs¬
ahr 1901/1902 für die Planirung, die Pflasterung

oder sonstige Befestigung der Straßendämme, für
die Trottoiranlagcn und Straßenrinncil die Nach¬
lebenden Einheitspreise festgestellt worden sind:

1. Für 1 gm Granit- Fahrbahn¬
pflaster mit Pechfugendichtung
ans Gestück.

2. Für 1qm desgl.ohne Pechfugen-
dichtmig auf Gestück. . . .

3. Für 1 qm dcsgl. mit Pechfugen¬
dichtung und ohne Gestück. .

4. Für 1qm desgl. ohne Pechfugen¬
dichtung und ohne Gestück. .

5. Für 1qm Basalt-od.Mclaphhr-
Fahrbahnpflastcr mitPechfugen-
dichtung ans Gestück. . . .

6. Für 1qm desgl. ohne Pechfugen¬
dichtung auf Gestück. . . .

7. Für 1 qm dcsgl. mit Pechfugen¬
dichtung und ohne Gestück. .

8. Für 1qm desgl. ohne Pechfugen¬
dichtung und ohne Gestück. .

9. Für 1 qm Einsahrt-Uebergang
oder Rinnenpflaster . . . .

10. Für 1 qm Trottoirpflaster
(Melapyyr oder Basalt) . .

11. Für 1 qm Asphalt-, Cement-
over Steiuzengtrottoir . . .

12. Für 1lfd.mBordsteineinfassung
an« Basaltlava aus Beton. .

13. Für 1lfd.mBordsteineinfassung
ans Granit ans Beton . . .

14. Für 1 qm Chaussirnng. . .
15. Für 1 qm provisorische Fahr¬

bahnpflasterung.
16. Für 1 qm Fahrbahnrcgulirung
17. Herstellung der Straßenrinnen-

Einläffe vro Frontmeter . .
18. Für Ausführcn von Erdarbeitcn

im Auftrag und Abtrag
Jstkosten und 10°/° Zuschlag.

19. Für 1 lsd. m Bäumpflanzung
(zweireihig) . . .-. 5.00 Ml.

20. Für 1 lsd. m Baumpflanzung(einreihig) . 2.50 „
21. Für 1 lfd. ra BelcuchtuugS-

Einrichtuna . 2.00 „

21.00 Mk.
20.20 M

18.70 „

17.90 '

15.80 „

14.90 «

13.40 „

1L50 .

12.20 „

8.70 H

10.40 „

9.30 „

10.20
4.10 "
3.90
2.05 »
5.50

Bei der Einzichnng von derartigen Kosten
finden die vorstehenden Preise Anwendung. *

Der Magistrat. In Vertr.: Frobenius.

Verdingung.
Für die im District „Unterschwarzenberg" zu

errichtenden Woffnungsneubauten — BlockA
und B —für städtische Arbeiter sollen die sämmt-
lichen Roffbauarbeitcn, als Erd-, Maurer-,
ASphaltircr-, Steinmetz-, Zimmerer-, Cement- und
Terrazzoarbeiten, sowie Elsenlieferung, Schmiede-,
Dachdecker- und .Ktempnerarbeitcnim Wege der
öffentlichen Ausschreibung an eilte«» evcntl. an
zwei Unternehmer— nach Block getrennt— ver¬
geben werden.

Verdingungsunterlagen, einschließlich 18 Blatt
Zeichnungen, können Vormittags von9 bis 12 Uhr
gegen Zahlung von 15 Mark auf Zimmer No. 41
des nencii Rathhauses bezogen werden.

Auswärtige Anbieter wollen den Betrag baar
und bestellgeldfrei an unseren technischen Secretär
Andretz einiciidcn.

Verschlossene und mit der Aufschrist„ H. A.47"
versehene Angebote sind spätestens bis

Montag » den 28. November 1901,
Vormittags 10 Uhr,

hierher einznreichen.
Die Eröffnung der Angebote erfolgt in Gegen¬

wart der etwa erscheinenden Anbieter.
Zuschlagsfrist: 4 Wochen.
Obige 18 Pläne werden wir, wenn gut erhalten,

gegen 10 Mark Vergütung bis zur Terminstunde
zurücknehmen. *

Wiesbaden , den 11. November 1901.
Stadtbauamt, Abtheilung sür Hochbau.

Genzmcr, Kgl. Baurath.

Bekanntmachung.
Bei Nevisioncn von HanSentwässerungS-

Anlagen wurde mehrfach wahrgenominen, daß die
Wafferverfchlüffe unter den Küchenspülsteinen,
Badewannen und sonstigen Ausgüssen die so¬
genannten Bleisyphonr, ungenügend gereinigt
werden. Das Ausstcigen schlechter, gesundheits¬
schädlicher und übelriechender Luit aus den in de»
Syphons sich aiisammelndcii, in Fänlniß über¬
gehenden Stoffen ist die Folge hiervon.

Es wird deshalb »«»«ter Hi,»weis auf
die Bcsti»»»n»»ngc»» des 8 5 der Polizei-
Verordnurrg vom 1. August 1889, wieder¬
holt auf die Wichtigkeit,»,»d Rothwendig-
keil einer sorgfältigen urrd regelmäßigen
Reinhaltur»g der Wasserverschlüsse unter
der» Spülsteinen , Badewa »»nen und Aus-
güffen besonders anstnerksam gcrnacht.

Die Reinigung soll in der Regel monatlich
ein- bis zweimal vorgenomincn und dabei folgcuder-
uiaßen verfahren werden:

Nachdem man zunächst in den Syphon von
oben heißes Wasser cingegoffen hat, um die Fett¬
ansätze zu lösen, stellt man direct unter de»
Syphon einen leere» Emier, öffnet durch Aui-
drchcn mit einer gewöhnlichen Zange oder eineln
anderen geeigneten Werkzeug die am tiessten
Ende des Wasicrverschiuffe» eingebrachlc Schraube
und reinigt durch die cntstaildeiic untere Ocffnnng,
am besten mittelst einer geeigneten biegsamen Bllriie
mit Drahtstiel durch mehrmaliges Auswischen die
gckrümmren Robre. Der Kopf der Schraube ist
ebenfalls von Schinutzbestaiidlheileii zu befreien.
Hierauf gießt man nach Schließung der Schrauben-
öffnung eine genügende Menge Wasser, an» besten
heißes' Wasser, in die Ablauföffnung des Spül¬
steines oder Ablaufbeckcns, damit die etwa»och
zurückgebliebenen Schmutzthcilc aus dem Waffer-
verschluffe entfernt werden.

Den Inhalt der vor der Reinigung unter den
Wasserverschluß ausgestellten Eimer schütte map in
das Cloict aus. *

Stadtbanamt, Abth. für CaiialisatioiiSwesen.
_ Frcnsch._

Bekanntmachung.
Nach einer Bekailiitiiiung de»Herrn Regierungs-

Präsidenten vom 25. Jniii l. I . im Amtsblatt der
Königlichen Regierung ist der ortsübliche Tagelohn
gewöhnlicher Tagearbeiter auf Grund des 8 8 bt«
KrankenversichcrungSgesctzeS vom
ür den Stadtkreis Wiesbaden vom1. Januar 1902

ab, wie folgt, festgesetzt worden:
a. Für Personen über 16 Jahre:

1. männliche auf 2,70 Mark,
2. weibliche auf 2,00 Mark.

b. Für Personen unter 16 Jahren:
1. männliche auf 1,40 Mark,
2. weiblichea»f 1,20 Mark.

Wiesbaden, den 13. Juli 1901. *
Der Magistrat. Abtheilung für Vcrfichcrungssachen

Mangold.

Bekanntmachung.
Die Verglasung von Fenstern und

Thüren sür die Gassabrik an der Mainzer
Landstraße soll verdnnge» werden.

Hierauf bezügliche Angebote sind verschlossen
und mit entsprechender Aufschrift versehen bi»
spätestens
Samstag, den 2». d. M., Mittags 12 Uhr,
bei der Direction, Marktstraße 16, Zimmer No. 6,
eiiiziireichen.

Die Unterlagen hierfür können an Werktage»
von9 bis 12 Uhr Vormittag» auf dem Neuban-
Bürcau der Gasfabrik cingesehen und die zst
verwendende» AngcbotSsormnlare daselbst in
Empfang genommen werden. *

Wiesbaden, den 15. November 1901.
Der Director der städt. Wasser-, GaS- und Elektr.-

Werke. Mnchatt.

Bekanntmachung.
Die Liescrnng von 800 Stück gußeisernen

Bodrnbclagplattcn sür die Äasfabrik dahier
oll vergeben iverdcn und sind diesbezügliche Ange¬

bote verschlossen und mit entsvrechender Auischrist
versehen bi« zum 28. d. MtS., Mittags 12 Uhr,
bei dem Unterzeichneten einzurcichen.

Die der Vergebung zu Grunde gelegten Bc-
diiigiliigen, Zeichnungen und Muster find auf
Zimmer No. 6 des Verwaltungsgebäudes, Markt-
straße No. 16, einzuschen. *

Der Director
der städt. Wasser-, Gar- und Elektricitätswerke.

Muchall.

Bekanntmachung.
Die Lieferung von ca. 10,000 Stiick Reifer-

besc»» für die städtische Straßenreinignng ist für
dar Jahr 1902 zu vergeben und zwar in 10 Theil-Liejcrungcn ledcsmal innerhalb einer Woche
»ach Enipfaim der Bestellung. Die Preise sind
einschließlich Kosten der Verpackung rc. frei Depot
Bleichstraße1 zu stelle», woselbst auch«in Mnstcr-
bcscn zur Einsicht uufliegt.

Für die Lieferung gelten die allgemeinen Vcr-
lragsbedingungcn sür Leistungen rc. im Bereiche der
städtischen Bauverwaltung Wiesbaden.

Angebote mit entsprechender Aufschrift sind
verschlossen und poftfrei nebst Besenmustcr bi»
Montag, den 2. Dezember d. I .» Bor-
»nittags 11 Nhr, im Rathhausc, Zimmer No.43,
einznreichen. *

Zuschlagkfrist: 3 Wochen.
^Wiesbaden, den 16. November 1901.
Stadtbanami, Abtheilung für Straßenbau.

_ Richter. _
Bekanntmachung.

Dl« Bcthkiligtcn werden davon in Kenntniß
gesetzt, daß die Acciscrückoergütungen für den
Monat OktoberI. I . zur Zahliing angewiesen find.
Die Beträge können gegen EmvfangSbcstätiaung
im Lause diese» Monat» in der AbfeitiguttgSstellc,
Neugasse 6a, während der Zeit von8 Vorm, bi«1 Nachm, und3—6 Nachm, in Empfang genommen
werden.

Die bis zum 30. d. M. Abe»ds nicht erhobenen
Accisc-Rückvergütungen werden den Empfangs¬
berechtigten abzüglich Postporto durch Postanweisung
Übersandt werden. *

Wiesbaden , den 15. November 1901.
Städt . Accise-Amt.

Dienstboten -Abonnemettt.
Dar Abonnement für Verpflegung erkrankter

Dienstboten im städt. Krankcnhause besteht
auch iür das Jahr 1902 fort, und der Beitrag
wird für das kommende Kalenderjahr bei den neu
angemeldeten und den seitherigen Abonnenten von
Anfang Dezember cr. ab durch unseren Kaffcnboten
erhoben, wenn das Abonnement von den be¬
treffenden Herrschaften bis dahin nicht ab-
gemeldet wird.

Das Abonnement hat zum Zweck, der Dienst-
hcrrschait Gelegenheit zu geben, ihre, den Dienst¬
boten gegenüber bestehende gesetzliche Ver¬
pflichtung zur unentgeltlichen Gewährung voll¬
ständiger Kur und Verpflegung bi« zur Dauer von
sechs Wochen gegen Zahlung des nnle»angegebenen
Beitrags von 8 Mark abzulösen und demKrankcn-
hause zu übertragen. Es sollte im eigenen Inter¬
esse Niemand versäumen, von unterer Einriclitiing
Gebrauch zn machen, zumal in unserer Anstalt
jeder Kranke offne Rückstcht auf den
Cffaraktcr sei»»es Leide»»» sofort Aufnahme
finden kann.

Zur ambulanten Bchandluiig der abonnirtcn
Dienstboten, welche keiner beionderen Pflege be¬
dürfen, findet eine Sprechstunde täglich Vo»» 12
bis 1 Uffr Mittags im städtischen Krankcnbaiise
statt und zwar ebenfalls unentgeltlich, jedoch aus¬
schließlich etwa ttolhivendigerArzneimillel.Personen,
welche im Gewerbebetrieb veichäsligl und demgemäß
NirOrtskrankenkasic anzunieldeii find, werden zuni
Abouncmciir nicht ange»ommeii. DieAbonnemeniS-
bedingnngen liegen im Bureau der nntcrzeichneten
Verwaltung offen, können den Jntereffenlen aber
auch auf Wunsch zugcstellt werden.

Nach Uebereinkunst mit dem Vorstand des
PaulinenstislS ist der Abonncmenrrbcitrag beider
Krankenanstallen mit.Rücksicht aus die Steigerung
der Verpflegung»- und Behandlniigskostenvom
l. Januar 1902 ab vo»r 6 a»»f 8 Mk. erhöht
worden. *

Wiesbadei», den 15. November 1901.
St r -ankenbans -Verwalturig.

Freiwillige Feuerwehr.
Die Mannschaften der freiwillige»

Feuerwehr der Leiter-, F«»»«r»
Hähne.» Saugspritzen., Hand,
spritze»», t». Retterabtffeilungen
des ersten Zuge» werden auf
Mo»»tag, 23. November ». I .»
AbendS8 Uffr, zu einer Uebnng
in Uniform au di- Remisen

geladen. ^ . .
Mit Bezug auf di- 88 17. IS >,- 28 b«

Statute», sowie Seite 12. Absatz3 der Dienst-
ordnung, wird pünttiche» Erscheiucn erwartet. *

Wiesbaden, den, 19. November 1901.
Der Branddirector. Schcnrer.

Pflicht -Feuerwehr.
Die Mannschaften der Pflicht»

fe»»erwehr der Abtheilung 1
werden aus Montag » den 25«
Novemberl. I .» Abends 8 Uhr,
zu einer Uebnng in den Hof der
Feuerweffrstation, Rengassc 8,
eingeladen.

_ Die Armbinden mit Ziffer 1
sind mitzubringeii. °

Zuwiderhandlungen werden nach 8 29 der
Polizeiverotdnung bestraft. Verhinderung »ft
schriftlich vor der Ucbung bei dem Unter-
zeichnelen zu inclden. In Abwesenheit de« Be-
treffenden ist diese Meldung durch seine An¬
gehörigen zu machen.

Wiesbaden, den 19. November 1901.
_ Der Brandirector. Schenrer.

Bekanntmachung.
Die städtische Feuerwache.

Ncugaffc 6, ist unter No. 48 au
das Fernsprechamt dahier ange-
schl offen,so daß von jedem Telephon»
anschluß Meldung»ach der Feuer¬
wache gemacht tuerben kann. Der
hiesigen Einwohnerschaft wird die
Benutzung der Telephonanschlusse zu

' Feuermeldungenempfohlen.mi *&hA*cn.  im Oktober 1901.

Städt . Leihhaus zu Wiesbaden,
Neugaff« 8 (Eingang Schutgaffe).
Wir bringe» biermit zur öffentlichenKeiinlmb,

aß da« städtisch- Leihhausd̂ .er Darlehen aufjfäubet in Betragen von 2 Mk. bis 2100 Mk.
»f jede beliebige Zeck, längstens aber auf die
Dautr eines Jahres, gegen 10  vCt. Zms«n gicbl
nd daß die Taxatoren von 8- 10 Uhr Bow
„ittags und von 2—8 Uffr Nachmittags
m Leihhaus anwesend sind.

Die Ltihffans-D«putat,on.

I1r»iupkvr-padrten.
Hamburg -Amerika -Linie.

Generalvertr. der Gesellschaft: L. Rettenmayer,
Rheinstrasse 21.) ^ 308

D. „Alesia“ yon Hamburg nach Neworleans,
7. Nov. 12 Uhr 15 Min. Km. Cuxhaven passirt.
) . „Andalusia “ 15. Not . Nm. in Bremorhayen.
1. . Aragonia“ 17. Nov. 5 UhrVm . in Newyork.
) . „Arcadia* 16. Nov. 7 Uhr 30 Min. Vorm, in
lamburg . 8.-V. „Auguste Victoria“ von New-
fork , 17. Nov. in Hamburg. S.-D. „Columbia
ron Newyork via Algier und Neapel n. Genua,
17. Nov. 5 Uhr Nm. von Gibraltar. D. „Con-
itantia“ 15. Nov. von St. Thomas via Havre n.
Hamburg. D. „Daoia“ 16. November in Santos.
it.-P.-D. „Hamburg“ 15. Nov. 2 Uhr Nachm, von
Neapel weiter. D. „Hercynia“ von St. Thema*
lach Hamburg, 17. Nov. 10 Uhr Vm. in Havre,
0. „Nassovia“ 17. Nov. 7 Uhr Nm. in Hamburg.
D. „Patricia“ 17. Nov. 7 Uhr Nm. in Newyork.
D. „Pennsylvania“ 17. Nov. in Hamburg, v.
„Phoenicia“ 16. Nov. 11 Uhr Vm. von Newyork
nach Hamburg. D. „Serbia“ 16. Nov. 3 Uhr Nm.
von Singapore. D. „Sparta“ 17. Nov. 7 Uhr
15 Min. Vm. in Hamburg. D. „Sevilla 15. Nov.
Sin. in Rotterdam. D. „Silvia“ 15. Novemberm
Siuenos Aires. D. „Syria“ 14. Nov. v. St. Thomas
ria Havre n. Hamburg. D. „Teutonia lo . Nov.
; Uhr Vorm, von Montreal nach Hamburg. ^D.
Troja“ von Santos nach Hamburg, 17. Nov.
Uhr 25 Min. Nm. St. Catherinos Point passirt.

). „Valencia“ von Hamburg via Antwerpen nach
vVest-Indien, 17. Nov. 12 Uhr 5 Min. Nachm.

Norddeutscher Lloyd in Bremen.
(Hauptagent für Wiesbaden: J. Chr. Glücklich,

Wilhelmstrasse 50.) f 308
Letzte Nachrichten über die Bewegungen der

Dampfer der Newyork- und Baltimore-Linien:
S.-D. „Hohenzollern“ nach Genua, 16. Nov.
12 Uhr Mitt. von Newyork. S.-D. „Aller“ nach
Genua, 16. Nov. 2 Uhr Nachm, in Genua. S.-D.
„Lahn“ nach Newyork, 17. Nov. 12 Uhr Mittags
von Gibraltar. D. „Borkum“ naoh Bremen,
16. Nov. 1 Uhr Naoh in. von Horta. D. „Mark
nach Baltimore, 16. Nov. 5'/> Uhr Nm. Lizard
passirt. D. „Bremen“ nach Newyork, 18. Nov.
7 Uhr Vm. Lizard passirt. D. „ÖtolbeVg“ nach
Cuba, 17. Nov. 57«Uhr Nm. Borkum-Riff passirt
— Brasil- und La Plata -Linien: D. „Bonn“ nach
Bremen, 17. Nov. in Antwerpen. D. „Heidelberg“
nach Rotterdam, Antw., Bremen, 15. Nov. von
Lissabon. D. „Pfalz“ naoh Bremen, 17. Nov. in
Antwerpen. D. „Mainz“ nach Madeira, Lissabon,
Antw., Bremen, 15. Nov. von Pernambuco. 1),
„Roland“ naoh Brasilien, 16. Nov. von Funchal
D. „Wittekind“ n. La Plara, 17. Nov. Quossant
passirt. D. „Trier“ nach Brasilien, 18. Nov. in
Antwerpen. — Ost-Asien- u. Australien-Linien.
D. „Hamburg“ (Hamburg-Amerika-Linie) nach
Hamburg, 16. Nov. in Genua. D. „Kiautschou“
(Hnmb.-Ämerika-Linio) nach Hamburg, 18. Nov.
von Singapore. D. „Bayern“ nach Bremen,
17. Nov. in Kobe. D. „Prinzess Irene“ n. Ost-
Asien, 18. Nov. von Suez. D. „Marburg“ nach
Bremen, 17. Nov. von Moji. D. „Nürnberg“ nach
Ost-Asien, 17. Nov. in Hongkong. D. „Rhein“
n. Bremen, 16. Nov. von Sydney. D. „Dresden“
nach Australien, 16. Nov. in Adelaide. D.
„Neckar“ n. Australien, 15. Nov. von Fremantle.
D. „Pr.-B. Luitpold“ nach Australien, 17. Nor.
in Aden. D. „Friedrich der Gr.“ n. Australien,
18. Nov. von Antwerpen.
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